
Erstveröffentlichung: 19.12.2023  
Version: 3.0  
Aktualisiert am: 16.12.2025  
LEI LV: 529900H89I7DQIS4QQ69 

 

1 

 

 Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und 

Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukte 

Name des Produkts: Sicherungsvermögen neue leben Lebensversicherung AG  

Unternehmenskennung (LEI-Code): 529900H89I7DQIS4QQ69 
 

Ökologische und/oder soziale Merkmale 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt? [Bitte zutreffendes 

ankreuzen und ausfüllen, die Prozentsatz entspricht den nachhaltigen Investitionen] 
Ja Nein 

Es wurden damit nachhaltige 

Investitionen mit einem 

Umweltziel getätigt: ___% 
 

in Wirtschaftstätigkeiten, die 

nach der EU-Taxonomie als 

ökologisch nachhaltig 

einzustufen sind 

in Wirtschaftstätigkeiten, die 

nach der EU-Taxonomie nicht 

als ökologisch nachhaltig 

einzustufen sind 

Es wurden damit ökologische/soziale 
Merkmale beworben und 
obwohl keine nachhaltigen Investitionen zum 
angestrebt wurden, enthielt es 11,3 % an 

nachhaltigen Investitionen 
  

mit einem Umweltziel in 

Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-

Taxonomie als ökologisch nachhaltig 

einzustufen sind 

mit einem Umweltziel in 
Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-
Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig 
einzustufen sind 
 
mit einem sozialen Ziel 

 
Es wurden damit nachhaltige 

Investitionen mit einem sozialen 

Ziel getätigt: ___%  

Es wurden damit ökologische /soziale 
Merkmale, aber keine nachhaltigen 
Investionen getätigt. 

 

Eine nachhaltige 

Investition ist eine 

Investition in eine 

Wirtschaftstätigkeit, 

die zur Erreichung 

eines Umweltziels 

oder sozialen Ziels 

beiträgt, vorausge-

setzt, dass die Investi-

tion keine Umweltzie-

le oder sozialen Ziele 

erheblich beeinträch-

tigt und die Unter-

nehmen, in die inves-

tiert wird, Verfah-

rensweisen einer 

guten Unternehmens-

führung anwenden. 

 

 

 

 

 

 

Die EU-Taxonomie ist 

ein Klassifikationssys-

tem, das in der 

Verordnung (EU) 

2020/852 festgelegt 

ist und ein Verzeich-

nis von ökologisch 

nachhaltigen Wirt-

schaftstätigkeiten 

enthält. Diese Ver-

ordnung umfasst kein 

Verzeichnis der sozial 

nachhaltigen Wirt-

schaftstätigkeiten. 

Nachhaltige Investiti-

onen mit einem 

Umweltziel könnten 

taxonomiekonform 

sein oder nicht. 

 

 

 

 

 

 

 



Erstveröffentlichung: 19.12.2023  
Version: 3.0  
Aktualisiert am: 16.12.2025  
LEI LV: 529900H89I7DQIS4QQ69 

 

2 

 

Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen 
und/oder sozialen Merkmale erfüllt?  
 
 
Das Thema Nachhaltigkeit stellt für den Talanx Konzern einen der wesentlichen zent-
ralen Eckpfeiler der Konzernstrategie dar. Der Nachhaltigkeitsansatz basiert auf der 
gezielten Umsetzung von nachhaltigkeitsbezogenen bzw. ESG-Aspekten (Environ-
ment, Social, Governance) in der Kapitalanlage, der Versicherungstechnik und im Be-
trieb sowie dem gesellschaftlichen und sozialen Engagement des Konzerns. 
 
Ziel der Nachhaltigkeitsstrategie im Kapitalanlagebereich ist es, unter besonderer Be-
achtung von ESG-Kriterien ein langfristiges Kapitalwachstum auf der Grundlage eines 
breit diversifizierten und aktiv geführten Wertpapierportfolios zu erwirtschaften. In 
Einklang mit den Zielen des Parisers Klimaschutzabkommens bekennt sich der Kon-
zern, auch in der Kapitalanlage bis 2050 Netto-Null-Emissionen zu erreichen. Um den 
Pfad Richtung Netto-Null-Emissionen in der Kapitalanlage bis 2050 weiter zu verfol-
gen, hat der Talanx Konzern im Berichtsjahr beschlossen, einen erweiterten Anspruch 
an diesen Dekarbonisierungspfad umzusetzen. Hierfür wird das bestehende Ziel an-
gepasst, indem für die finanzierten Scope-1- und Scope-2-Emissionen das Redukti-
onsziel für die unternehmenswertbasierte THG-Intensität (EVIC 1-THG-Intensität) auf 
55 % bis 2030 im Vergleich zum repräsentativen Basisjahr 2019 erhöht wird. 
 
HDI Deutschland hat die CO2-Intensität im Vergleich zu 2019 bereits deutlich verrin-
gert und zahlt damit aktiv auf das Konzernziel ein. Neben der Reduktion der CO2-
Intensität des Anlageportfolios investieren wir auch verstärkt in die Kapitalanlagen, 
die dem Klimawandel entgegenwirken. Hierzu zählen insbesondere Investitionen in 
nachhaltige Infrastrukturprojekte. Darüber hinaus werden Ausschlüsse definiert, auf 
die in dieser Unterlage noch näher eingegangen wird. 
 
Bei der Auswahl der Vermögensgegenstände werden neben dem finanziellen Erfolg 
beispielsweise folgende ökologische und soziale Merkmale berücksichtigt: 
 

- Umwelt („Environmental“): Vermeidung von Klimatransitionsrisiken, Erhal-
tung von Flora und Fauna, Schutz der natürlichen Ressourcen und der Atmo-
sphäre, Begrenzung der Bodenverschlechterung und des Klimawandels, Ver-
meidung von Eingriffen in Ökosysteme und Verlusten der biologischen Viel-
falt. 

- Soziales („Social“): Allgemeine Menschenrechte, Verbot von Kinder- und 
Zwangsarbeit, Einhaltung der Gleichbehandlungsgrundsätze, faire Arbeitsbe-
dingungen und angemessene Entlohnung. 

- Unternehmensleitsätze („Governance“): Einhaltung von Unternehmensethik 
und Prinzipien der Korruptionsbekämpfung gemäß UN Global Compact, Leit-
sätzen der guten Unternehmensführung sowie Regelungen zur Verhinderung 
der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. 

 

 
Anlassbezogen führen wir zudem eigene Überprüfungen für einzelne Unternehmen 
durch. Die Nachhaltigkeitsstrategie für die Kapitalanlage wird im konzernübergrei-
fenden Responsible Investment Committee (RIC) weiterentwickelt und umgesetzt. 
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Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten? 

HDI Deutschland hat die CO2-Intensität im Vergleich zu 2019 bereits deutlich verrin-

gert und zahlt damit aktiv auf das Konzernziel ein. Neben der Reduktion der CO2-

Intensität des Anlageportfolios investieren wir auch verstärkt in die Kapitalanlagen, 

die dem Klimawandel entgegenwirken. Hierzu zählen insbesondere Investitionen in 

nachhaltige Infrastrukturprojekte. 

Wir berücksichtigen die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen unserer Investitions-

entscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren. Dabei orientieren wir uns an der kon-

zernweiten Nachhaltigkeitsstrategie und haben verschiedene Maßnahmen festgelegt, 

beispielsweise interne Analysen und Ausschlusskriterien. Zusätzlich wirken in Teilen 

die unterschiedlichen Ambitionsniveaus der Finanzprodukte auf die wichtigsten 

nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren ein. Wir planen, Investments 

im Bereich Thermalkohle bis 2038 abzubauen und so sukzessive eine weitere Reduk-

tion der THG-Emissionen unserer Kapitalanlagen zu erreichen.  

Der Fokus liegt hierbei auf der CO2-Intensität der selbst verwalteten liquiden Kapital-

anlagen aus den Bereichen Aktien und Fixed Income (Unternehmensanleihen und 

Covered Bonds). Die CO2-Intensität eines Unternehmens ermittelt sich aus dessen 

Scope-1- und Scope-2-Emissionen in Tonnen CO2, normiert durch den Umsatz in Mio. 

USD eines Geschäftsjahres. Die Portfoliointensität wird als marktwertgewichtete Ag-

gregation der Intensität der Portfoliobestände ermittelt. 

Im Vergleich zur Vorperiode hat sich die Abdeckung der Investitionen mit ESG-Daten 

deutlich verbessert, was auf strengere Reportingpflichten und ein erweitertes Daten-

lizenzpaket zurückzuführen ist. Dadurch konnten die meisten Indikatoren positive 

Entwicklungen verzeichnen. Im Bereich Soziales zeigen die Daten Fortschritte bei der 

Einhaltung von beispielsweise Gleichbehandlungsgrundsätzen, insbesondere durch 

eine Verringerung von Ungleichheiten u.a. bei dem unbereinigte geschlechtsspezifi-

schen Verdienstgefälle und Stärkung der Geschlechtervielfalt in den Leitungs- und 

Kontrollorganen. Im Bereich Governance wurden die Strukturen zur Unternehmen-

sethik und Korruptionsbekämpfung weiter gestärkt, unter anderem durch verbesser-

te Compliance-Prozesse und die konsequente Ausrichtung an internationalen Stan-

dards wie dem UN Global Compact. 

Weitere Details und zusätzliche KPIs finden Sie auf der Webseite im Dokument „In-

formation nach Art. 3 der Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungs-

pflichten im Finanzdienstleistungssektor (Strategie zur Einbeziehung von Nachhaltig-

keitsrisiken in die Investitionsentscheidungsprozesse des Talanx Konzerns)“. 

 

 

Mit Nachhaltig-

keitsindikatoren 

wird gemessen, 

inwieweit die mit 

dem Finanzprodukt 

beworbenen ökolo-

gischen oder sozia-

len Merkmale 

erreicht werden. 
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Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt 

teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen 

Zielen bei?  

Nachhaltige Investitionen dienen u.a. den folgenden Zielen: 

● Ökologische Ziele: Erneuerbare Energie, Energie-Effizienz, Vermeidung und 

Bekämpfung von Umweltverschmutzung, umweltverträgliche Bewirtschaftung le-

bender natürlicher Ressourcen und Landnutzung, terrestrische und aquatische Ar-

tenvielfalt, sauberer Transport, nachhaltiges Wasser- und Abwassermanagement, 

Anpassung an den Klimawandel, an die Kreislaufwirtschaft angepasste Produkte, 

Produktionstechnologien und Verfahren, grüne Gebäude. 

● Soziale Ziele: Bezahlbare Basisinfrastruktur, Zugang zu grundlegenden Dienst-

leistungen, bezahlbarer Wohnraum, Schaffung von Arbeitsplätzen und Programmen 

zur Ver-hinderung und/oder Linderung von Arbeitslosigkeit infolge sozioökonomi-

scher Krisen, Ernährungssicherheit und nachhaltige Ernährungssysteme, sozioöko-

nomischer Fortschritt und Empowerment. Um den Pfad Richtung Netto-Null-

Emissionen in der Kapitalanlage bis 2050 weiter zu verfolgen, hat der Konzern im Be-

richtsjahr beschlossen, einen erweiterten Anspruch an diesen Dekarbonisierungspfad 

umzusetzen. Hierfür wird das bestehende Ziel angepasst, indem für die finanzierten 

Scope-1- und Scope-2-Emissionen das Reduktionsziel für die unternehmenswertba-

sierte THG-Intensität (EVIC 1-THG-Intensität) auf 55% bis 2030 im Vergleich zum re-

präsentativen Basisjahr 2019 erhöht wird. Für das Erreichen der sozialen Ziele be-

rücksichtigen wir u. a. die UN-Global-Compact Kriterien. Wir schließen Unternehmen 

aus, die gegen eines der zehn Kriterien verstoßen. Bei der Auswahl der Vermögens-

gegenstände prüfen wir für Finanzprodukte, die nach Artikel 8 oder 9 Offenlegungs-

verordnung offenlegen, ob die Gewinnerzielung im Einklang mit der Deklaration der 

Menschenrechte der Vereinten Nationen sowie mit den OECD-Leitsätzen für multina-

tionale Unternehmen steht. 

 

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise 

getätigt wurden, den ökologischen oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht 

erheblich geschadet? 

Im Abschnitt „Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen 

Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?“ wird aufgelistet, welche 

Ausschlusskriterien definiert wurden, um die Emittenten von vornherein auszuschlie-

ßen, die den Grundsätzen zur Nachhaltigkeit („ESG“) nur unzureichend Rechnung tra-

gen. Hierdurch wurde sichergestellt, dass keines der in Art. 2 Nr. 17 der Offenlegungs-

verordnung genannten Umwelt- und Sozialziele bzw. in Art. 9 der Verordnung (EU) 

2020/852 („Taxonomieverordnung“) genannten Umweltziele erheblich beeinträchtigt 

wird. 

 

Bei den wichtigsten 

nachteiligen Aus-

wirkungen handelt 

es sich um die 

bedeutendsten 

nachteiligen Auswir-

kungen von Investi-

tionsentscheidungen 

auf Nachhaltigkeits-

faktoren in den 

Bereichen Umwelt, 

Soziales und Be-

schäftigung, Achtung 

der Menschenrechte 

und Bekämpfung 

von Korruption und 

Bestechung.  

 

. 
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Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf 

Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?  

Als grundlegende Leitlinie für die Auswahlkriterien im Rahmen der 

unternehmerischen Investitionsentscheidungen dient die Einhaltung des UN 

Global Compact. Entsprechend investiert der Talanx Konzern im Rahmen seiner 

eigenen Kapitalanlagen grundsätzlich nicht mehr in Unternehmen, für die 

Informationen vorliegen, dass ihr Umsatz- und Erzeugungsanteil aus 

Kohleverstromung oder Thermalkohleextraktion größer als 10 % ist. Zudem sollen 

keine Investitionen in Unternehmen erfolgen, die an neuen Öl- und 

Gasbohrprojekten in der Arktis („Greenfield Arctic Drilling“) beteiligt sind. Hierzu 

werden im Rahmen des Screenings Emittenten von den Anlagetätigkeiten 

ausgeschlossen, die 5 % oder mehr ihres Umsatzes mit der Offshore-Förderung 

von Öl und Gas oberhalb des nördlichen Polarkreises (66° 34’ N) erzielen. Weitere 

Ausschlusskriterien bestehen in Hinblick auf die Investitionen in die Bereiche 

kontroverser Waffen (Streumunition, Antipersonenminen, biologische und 

chemische Waffen, Uranmunition, weißer Phosphor). Wir setzen diese 

Ausschlüsse auf Basis der Informationen um, über die unser ESG-Datenanbieter 

verfügt. 

Weitere Details zu den Nachhaltigkeitsindikatoren finden Sie bereits in der 

vorangegangenen Frage „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren 

abgeschnitten?“. Darüber hinaus stehen zusätzliche Informationen auf der 

Webseite der Gesellschaft im Dokument „Information nach Art. 3 der Verordnung 

über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im 

Finanzdienstleistungssektor (Strategie zur Einbeziehung von Nachhaltigkeitsrisiken 

in die Investitionsentscheidungsprozesse des Talanx Konzerns)“ zur Verfügung. 

 

Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale 

Unternehmen und den UN-Leitprinzipien der Vereinten Nation für Wirtschaft und 

Menschenrechte im Einklang?  

Im Rahmen der Auswahl der Vermögensgegenstände wird geprüft, ob die Ge-

winnerzielung im Einklang steht mit der Deklaration der Menschenrechte der Ver-

einten Nationen sowie mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen. 

Die Gesellschaft ist außerdem Unterzeichner der Principles for Responsible In-

vestment (PRI) und verpflichtet sich damit zum Ausbau nachhaltiger Geldanla-gen 

und zur Einhaltung der sechs, durch die UN aufgestellten Prinzipien für verant-

wortliches Investieren: 

- Wir werden ESG-Themen in die Analyse- und Entscheidungsprozesse im In-

vestmentbereich einbeziehen. 

- Wir werden aktive Anteilseigner sein und ESG-Themen in unserer Anlagepoli-

tik und -praxis berücksichtigen. 
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- Wir werden Unternehmen und Körperschaften, in die wir investieren, zu ei-

ner angemessenen Offenlegung in Bezug auf ESG-Themen anhalten. 

- Wir werden die Akzeptanz und die Umsetzung der Prinzipien in der Invest-

mentbranche vorantreiben. 

- Wir werden zusammenarbeiten, um unsere Wirksamkeit bei der Umsetzung 

der Prinzipien zu steigern. 

-

W

i

r

 

w

e

r

d

e

n

 

ü

b

e

r unsere Aktivitäten und unsere Fortschritte bei der Umsetzung der Prinzipien Be-

richt erstatten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen 

Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?  

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigun-

gen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-

Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische Unions-

kriterien beigefügt.  

 

Der Grundsatz "Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" findet nur bei den-

jenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die 

EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. 

Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitio-

nen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirt-

schaftsaktivitäten. 

 

 Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele 

ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.  
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Wir berücksichtigen die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen unserer 

Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren. Dabei orientieren wir uns 

an der konzernweiten Nachhaltigkeitsstrategie. Wir haben dazu verschiedene 

Maßnahmen festgelegt, beispielsweise interne Analysen und Ausschlusskriterien. 

Wir planen Investments im Bereich Thermalkohle bis 2038 abzubauen. So wollen wir 

sukzessive die THG-Emissionen unserer Kapitalanlagen weiter reduzieren. Daher 

haben wir im konzernweiten Filterkatalog festgelegt, nicht mehr in Unternehmen zu 

investieren, für die Informationen vorliegen, dass ihr Umsatz- und Erzeugungsanteil 

aus Kohleverstromung oder Thermalkohleextraktion größer als 10 % ist. 

Bis zum Jahr 2050 planen wir, das Ziel von Netto-Null-Emissionen in unserer 

Kapitalanlage zu erreichen. 

Bei unseren Investitionsentscheidungen berücksichtigen wir die Prinzipien des UN 

Global Compact. Wir schließen Unternehmen aus, die gegen eines der zehn 

Prinzipien verstoßen. Die Prinzipien 7, 8 und 9 des UN Global Compact 

berücksichtigen Themen im Bereich Umwelt. 

Wir schließen Investitionen in Länder mit einer niedrigen Nachhaltigkeitsbewertung 

aus. Betroffen sind Länder, die in die letzte Kategorie im Ranking anerkannter 

Datenanbieter fallen. Solche Länder weisen ein schwerwiegendes Risiko für ihr 

langfristiges Wohlergehen auf. Die Länder-Risikobewertung deckt 170 Länder ab. Sie 

basiert auf mehr als 40 Indikatoren, die unter anderem Veröffentlichungen der 

Weltbank oder der Vereinten Nationen entnommen sind. 

Wir legen alle erforderlichen Informationen zu Auswirkungen von 

Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren transparent und 

angemessen dar. Das betrifft insbesondere auch die Informationen über die 

wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren. Diese stellen wir 

im Rahmen der nach Artikel 11 Absatz 2 der Offenlegungsverordnung zu 

veröffentlichenden Informationen zur Verfügung. Damit ermöglichen wir Ihnen und 

unseren Investoren eine klare Sicht auf unsere Nachhaltigkeitsperformance. 
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Die Liste umfasst die 

folgenden Investitio-

nen, auf die der 

größte Anteil der im 

Bezugszeitraum 

getätigten Investiti-

onen des Finanzpro-

dukts entfiel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts? 

 

Größte Investitionen Sektor Land 
In % der 
Vermögenswerte 

Nordrhein-Westfalen 
(Land) 

local governments DE 4,20% 

AEGON Investment 
Management B.V. 

Kapitalanlagegesellschaften NL 3,19% 

Hamburger Sparkasse 
AG 

Banken (gesamtes Leis-
tungsspektrum) 

DE 2,96% 

Landesbank Hessen-
Thueringen (Girozent-
rale) 

Banken (gesamtes Leis-
tungsspektrum) 

DE 2,70% 

Belgium (Kingdom of) Sovereigns BE 2,43% 

Münchener Hypothe-
kenbank eG 

Spezialbanken DE 2,03% 

DnB Boligkreditt AS Spezialbanken NO 2,02% 

Universal-Investment-
Luxembourg S.A. 

Kapitalanlagegesellschaften LU 1,71% 

HD Real Assets GmbH 
& Co. KG 

Grundstücks- und Woh-
nungsunternehmen 

DE 1,67% 

Landesbank Baden-
Württemberg 

Banken (gesamtes Leis-
tungsspektrum) 

DE 1,48% 

European Financial 
Stability Facility (EFSF) 

Exterritoriale Organisatio-
nen und Körperschaften 

LU 1,44% 

Nationwide Building 
Society 

Spezialbanken GB 1,40% 
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Größte Investitionen Sektor Land 
In % der 
Vermögenswerte 

Norddeutsche Lan-
desbank (Girozentrale) 

Banken (gesamtes Leis-
tungsspektrum) 

DE 1,38% 

La Banque Postale 
Home Loan SFH 

Spezialbanken FR 1,38% 

DZ Bank AG Deutsche 
Zentral-
Genossenschaftsbank 

Banken (gesamtes Leis-
tungsspektrum) 

DE 1,36% 
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Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen? 

 

Wie sah die Vermögensallokation aus?  

Der jeweilige Anteil am Sicherungsvermögen wird in Prozent dargestellt. Mit 

„Investitionen“ werden alle für das Sicherungsvermögen erwerbbaren 

Vermögensgegenstände erfasst. 

Die Kategorie „#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale“ umfasst 

diejenigen Vermögensgegenstände, die im Rahmen der Anlagestrategie zur 

Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt werden. 

Die Kategorie „#2 Andere Investitionen“ umfasst z. B. Derivate, Bankguthaben oder 

Finanzinstrumente, für die nicht genügend Daten vorliegen, um sie für die 

nachhaltige Anlagestrategie des Sicherungsvermögens bewerten zu können. 

Die Kategorie „#1A Nachhaltige Investitionen“ umfasst nachhaltige Investitionen 

gemäß Artikel 2 Ziffer 17 der Offenlegungsverordnung. Dies beinhaltet Investitionen, 

mit denen „Taxonomiekonforme“ Umweltziele, „Sonstige Umweltziele“ und soziale 

Ziele („Soziales“) angestrebt werden können. 

  

Die Vermö-

gensallokation 

gibt den 

jeweiligen 

Anteil der 

Investitionen in 

bestimmte 

Vermögens-

werte an. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzpro-

dukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden. 

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökolo-

gische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden. 

Die Kategorie #1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst folgende Unterka-

tegorien: 

– Die Unterkategorie #1A Nachhaltige Investitionen umfasst nachhaltige Investitionen mit öko-

logischen oder sozialen Zielen. 

– Die Unterkategorie #1B Andere ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen, 

die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Inves-

titionen eingestuft werden. 

#2 Andere 

Investitionen 

8 % 

 
Investitionen 

#1B Andere ökolo-

gische/soziale 

Merkmale 

80,7 % 

#1 Ausgerichtet auf 

ökologische/soziale 

Merkmale 

92% 

#1A Nachhaltige 

Investitionen 

11,3% 
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In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Sektor 
in % der Vermögens-

werte 

Banken (gesamtes Leistungsspektrum) 25,43% 

Spezialbanken 16,24% 

local governments 13,89% 

sonstige Finanzunternehmen 8,02% 

Sovereigns 5,79% 

Kapitalanlagegesellschaften 4,95% 

Grundstücks- und Wohnungsunternehmen 3,77% 

Exterritoriale Organisationen und Körperschaften 3,56% 

Banken, staatlich garantiert 2,31% 

Stromversorgung 2,25% 

Telekommunikation -diversifiziert 1,18% 

Supranationals 0,99% 

Finanztöchter von Non-Financials 0,97% 

Banken, garantiert von Ländern 0,94% 

private Haushalte 0,88% 

Beförderung auf Straße und Schiene 0,81% 

Versicherungen (gesamtes Spektrum) 0,77% 

local government guaranteed 0,46% 

Gross- und Einzelhandel 0,42% 

Bauindustrie 0,42% 

Sonstige 5,94% 
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Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der 

EU-Taxonomie konform?  

 
Das Finanzprodukt hat keine nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel nach 

EU-Taxonomieverordnung getätigt.  

 

Wurden mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im 

Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert?1 

 

 Ja:  ☐ In fossiles Gas      ☐In Kernenergie 

  ☒  Nein 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
1 Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung 
des Klimawandels ("Klimaschutz") beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen - siehe Erläuterung 
am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und 
Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt. 

Mit Blick auf die EU-

Taxonomiekonformität 

umfassen die Kriterien 

für fossiles Gas die 

Begrenzung der 

Emissionen und die 

Umstellung auf voller-

neuerbare Energie 

oder CO2-arme Kraft-

stoffe bis Ende 2035. 

Die Kriterien für die 

Kernenergie beinhal-

ten umfassende 

Sicherheits- und 

Abfallentsorgungsvor-

schriften. 

 

Ermöglichende 

Tätigkeiten wirken 

unmittelbar ermög-

lichend darauf hin, 

dass andere Tätigkei-

ten einen wesentli-

chen Beitrag zu den 

Umweltzielen zu 

leisten. 

Übergangstätigkeiten 

sind Tätigkeiten, für 

die es noch keine CO2-

armen Alternativen 

gibt und die unter 

anderem Treibhaus-

gasemissionswerte 

aufweisen, die den 

besten Leistungen 

entsprechen. 
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Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten- und 

ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?  

Es wurden keine Investitionen getätigt, die in Übergangstätigkeiten oder ermög-

lichende Tätigkeiten geflossen sind.  

 

 

 

Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen 

nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?  

Eine Bestimmung, wie und in welchem Umfang die enthaltenen Investitionen solche in 

Wirtschaftstätigkeiten waren, die ökologisch nachhaltig im Sinne des Artikel 3 der Ta-

xonomie-Verordnung sind, war uns nicht möglich. 

  

Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in 

Grün. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen* 

gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts 

einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf 

die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen. 
 

  

* Für die Zwecke dieser Grafik umfasst der Begriff "Staatsanleihen" alle Risikopositionen gegenüber Staaten. 

100

100

100

0 50 100

Umsatz

CapEx

OpEx

1. Taxonmie-Konformität der 
Investitionen einschließlich 

Staatsanleihen*

Taxonomiekonforme Investitionen

Andere Investitionen

100

100

100

0 20 40 60 80 100

Umsatz

CapEx

OpEx

2. Taxonmie-Konformität der 
Investitionen ohne Staatsanleihen*

Taxonomiekonforme Investitionen

Andere Investitionen

Taxonomiekonforme 

Tätigkeiten, ausge-

drückt durch den 

Anteil der 

- Umsatzerlöse, die 
den Anteil der 
Einnahmen aus 
umweltfreundli-
chen Aktivitäten 
der Unternehmen, 
in die investiert 
wird, widerspie-
geln 

- Investitionsausga-
ben (CapEx), die 
die umweltfreund-
lichen Investitio-
nen der Unter-
nehmen, in die 
investiert wird, 
aufzeigen, z.B. für 
den Übergang zu 
einer grünen Wirt-
schaft 

- Betriebsausgaben 
(OpEx), die die 
umweltfreundli-
chen betrieblichen 
Aktivitäten der 
Beteiligungsunter-
nehmen wider-
spiegeln. 

Dies betrifft 

nachhaltige 

Investitionen mit 

einem Umweltziel, 

die die Kriterien für 

ökologisch 

nachhaltige 

Wirtschaftstätig-

keiten gemäß der 

Verordnung (EU) 

2020/852 nicht 

berücksichtigen.  
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Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Anlagen?  
Nachhaltige Investitionen werden als Beitrag zu den 17 Nachhaltigkeitszielen der 

Vereinten Nationen (SDGs) gemessen. Da diese sowohl ökologische als auch soziale 

Ziele umfassen, ist die Festlegung von spezifischen Mindestanteilen für jeweils ökolo-

gische und soziale Investitionen im Einzelnen nicht möglich. 

 

Welche Investitionen fielen unter "Andere Investitionen", welcher 

Anlagezweck wurde mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder 

sozialen Mindestschutz? 

Unter #2 „Andere Investitionen“ fielen Investitionen, die nicht zu ökologischen oder 

sozialen Merkmalen beitragen. Hierunter fallen beispielsweise Derivate, Investitionen 

zu Diversifikationszwecken, Investitionen, für die keine Daten vorliegen, oder Barmit-

tel zur Liquiditätssteuerung. Beim Erwerb dieser Vermögensgegenstände wurde mit 

Ausnahme der Mindestausschlüsse, welche für Investitionen zu Diversifikationszwe-

cke greifen, kein ökologischer oder sozialer Mindestschutz berücksichtigt. 

 

 

Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung 

der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen? 

 

Das angesparte Kapital des nicht fondsgebundenen Teils eines Versicherungsvertrags 

wird in unserem Sicherungsvermögen angelegt. Durch die Überschussbeteiligung 

partizipieren Sie an der Rendite der Kapitalanlagen des gesamten Sicherungsvermö-

gens und damit auch an den Kapitalanlagen, welche gegebenenfalls nicht im vollen 

Umfang den persönlichen Anlagepräferenzen hinsichtlich der Nachhaltigkeit entspre-

chen. Das Sicherungsvermögen stellt kein eigenständiges Finanzprodukt im Sinne des 

Art. 2 Nr. 12 Verordnung (EU) 2019/2088 dar, wird aber in diesem regelmäßigen Be-

richt zwecks Transparenz wie ein Finanzprodukt behandelt. 

Für Talanx als international agierendem Konzern und langfristig orientiertem Investor 

ist nachhaltiges Handeln wichtig. Aus diesem Grund berücksichtigt der Konzern 

nachhaltigkeitsbezogene Aspekte in seiner Geschäftstätigkeit. 

Der Talanx Konzern ist dem UN Global Compact (UNGC) beigetreten, der weltweit 

größten Initiative für verantwortungsvolle Unternehmensführung. In einem stetigen 

Prozess treibt der Konzern die Implementierung der zehn Global-Compact-Prinzipien 

und Richtlinien aus den Bereichen Menschenrechte, Arbeitsnormen, Umwelt und 

Korruptionsprävention voran. Im Rahmen des Beitritts zum UNGC hat sich der Kon-

zern verpflichtet, die allgemeinen Ziele der Vereinten Nationen, insbesondere die 17 

Sustainable Development Goals (SDGs), zu fördern. Mit dem Beitritt zum UN Global 

Compact unterstützt der Konzern, neben den internationalen Menschenrechten, 
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ebenfalls die Vereinigungsfreiheit, fördert die Abschaffung von Zwangs- und Kinder-

arbeit und tritt für die Beseitigung von Diskriminierung von Mitarbeitern ein. 

Wir haben uns der Nachhaltigkeitsstrategie der Talanx-Gruppe verpflichtet und set-

zen diese nach den dort verankerten Prinzipien um. Bei der Auswahl der Vermögens-

gegenstände werden neben dem finanziellen Erfolg beispielsweise folgende ökologi-

sche und soziale Merkmale berücksichtigt: 

● Umwelt („Environmental“): Vermeidung von Klimatransitionsrisiken, Erhaltung von 

Flora und Fauna, Schutz der natürlichen Ressourcen und der Atmosphäre, Begren-

zung der Bodenverschlechterung und des Klimawandels, Vermeidung von Eingriffen 

in Ökosysteme und Verlusten der biologischen Vielfalt. 

● Soziales („Social“): Allgemeine Menschenrechte, Verbot von Kinder- und Zwangs-

arbeit, Einhaltung der Gleichbehandlungsgrundsätze, faire Arbeitsbedingungen und 

angemessene Entlohnung. 

● Unternehmensleitsätze („Governance“): Einhaltung von Unternehmensethik und 

Prinzipien der Korruptionsbekämpfung gemäß UN Global Compact, Leitsätzen der gu-

ten Unternehmensführung sowie Regelungen zur Verhinderung der Geldwäsche und 

Terrorismusfinanzierung. 

 

Darüber hinaus haben wir unseren Filterkatalog aktualisiert, als Maßnahme die auf 

die ökologisch und/oder sozialen Merkmale einzahlt. Bei der Kapitalanlage wendet 

der Konzern in der Anlageentscheidung sowohl finanzielle als auch nichtfinanzielle 

Kriterien an. Die nichtfinanziellen – auf Nachhaltigkeitsaspekte bezogenen – Mess-

größen ermöglichen die Beurteilung von Chancen und Risiken, die sich in den Berei-

chen Umwelt, Soziales und gute Unternehmensführung (ESG) auf bereits getätigte 

oder geplante Investitionen ergeben. 

Über die dort verankerten Kriterien hinaus hat der Konzern in den Filterkatalog einen 

Thermalkohleausschluss implementiert. Diesem entsprechend investiert der Konzern 

in den eigenen Kapitalanlagen grundsätzlich nicht mehr in Unternehmen, deren Um-

satzanteil aus Kohleverstromung oder Thermalkohleextraktion größer oder gleich 

10% ist. Er stützt sich bei diesen Entscheidungen auf die Informationen externer Da-

tenprovider. Noch im Bestand befindliche Altinvestitionen werden bis spätestens 

zum Jahr 2038 abgebaut. Darüber hinaus wurde in den Filterkatalog auch der analoge 

Ausschluss von Unternehmen aufgenommen, deren Umsatz zu mehr als 25% mit kli-

ma- und umweltschädlichen Öl- und Teersanden erwirtschaftet wird. Zudem sollen 

keine Investitionen in Unternehmen erfolgen, die an neuen Öl- und Gasbohrprojek-

ten in der Arktis („Greenfield Arctic Drilling“) beteiligt sind. Hierzu werden im Rah-

men des Screenings Emittenten von den Anlagetätigkeiten ausgeschlossen, die 5% 

oder mehr ihres Umsatzes mit der Offshore-Förderung von Öl und Gas oberhalb des 

nördlichen Polarkreises (66° 34’ N) erzielen.  Ausgeschlossen sind zudem Neuinvesti-

tionen in Emittenten, deren Umsatzanteile aus Fracking oder Schiefergas und/oder – 

öl gemäß verfügbaren Daten größer oder gleich 25% ist. Zudem besteht für die Kapi-
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talanlage ein Konzept zur sukzessiven Reduzierung der Exponierung des Konzerns ge-

genüber dem Öl- und Gassektor. Dem zufolge wird der Talanx Konzern von seinem 

aktuellen Ausgangsniveau in Höhe von 5,7% (Ende 2024) den Öl- und Gasanteil am 

Gesamtbestand seiner liquiden Unternehmensanleihen in den kommenden fünf Jah-

ren um 20% auf ein Niveau von 4,5% reduzieren. Hierbei werden künftig alle Unter-

nehmen aus der gesamten Wertschöpfungskette des Öl- und Gassektors (Upstream, 

Midstream und Downstream) berücksichtigt. Für Direktinvestitionen in illiquide Anla-

geklassen wie Infrastrukturinvestitionen wurden im Selektionsprozess ebenfalls Aus-

schlusskriterien definiert. Neben klassischen Kriterien, die das Rendite-Risiko-Profil 

betreffen, werden Nachhaltigkeitskriterien betrachtet. So investiert der Konzern z.B. 

nicht in Kernkraftprojekte, Projekte mit Tierbezug, Kapitalanlagen mit unvertretbar 

hoher Umweltbelastung sowie solche, die mit einer kontroversen Wahrnehmung des 

Geschäftsmodells einhergehen, wie beispielsweise Glücksspiel. Für Immobilien als 

Kapitalanlage wird der Direkterwerb von Objekten mit einer Nachhaltigkeitszertifizie-

rung, z.B von der Deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen (DGNB), dem Lea-

dership in Energy and Environmental Design (LEED) oder dem Building Research Es-

tablishment Environmental Assessment Methodology (BREEAM), angestrebt. Diese 

Zertifizierungen bewerten u.a. ökologische, ökonomische, soziokulturelle und funkti-

onale Aspekte einer Immobilie. Im Rahmen der Ankaufsprüfung wird zudem eine 

ESG-Due-Diligence durchgeführt, die Informationen über ein mögliches ESG-Risiko 

der Immobilie gibt und Einfluss auf die Investitionsentscheidung hat. Basis für die 

Umsetzung der hier genannten Ausschlusskriterien sind die verfügbaren Informatio-

nen unseres ESG-Datenanbieters. Anlassbezogen führen wir zudem eigene Überprü-

fungen für einzelne Unternehmen durch. Die Nachhaltigkeitsstrategie für die Kapital-

anlage wird im konzernübergreifenden Responsible Investment Committee (RIC) wei-

terentwickelt und umgesetzt. 

 


